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A. Bekanntmachungen

• Versammlung der Fischereigenossenschaft



 
Fischereigenossenschaft 
Neunkirchen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am 10. April 2024, um 19.00 Uhr, findet in der Gaststätte „Zum Ziehwald“, Zum Zimmermannsfels 
4, 66540 Neunkirchen, eine Versammlung der Fischereigenossenschaft Neunkirchen statt. 
Vorgesehen sind folgende Tagesordnungen: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Kassen- und Prüfungsbericht für 2023 
3. Wahl eines Versammlungsleiters 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Haushaltsplan für 2024 
6. Verwendung der Fischereipachterlöse 
7. Verschiedenes 
 
Fischereigenossen sind alle Eigentümer, deren Grundstücke an den Ufern der offenen Gewässer 
Blies und Oster innerhalb des Gebietes der Kreisstadt Neunkirchen liegen. 
Die Fischereigenossen haben den Nachweis über ihren Grundbesitz durch Vorlage von Grund-
buch- oder Katasterauszügen vor Beginn der Fischereigenossenschaftsversammlung zu führen. 
Jeder Fischereigenosse kann sein Stimmrecht durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene 
volljährige Person ausüben lassen. 
Das zurzeit verfügbare Grundflächenverzeichnis der Fischereigenossen liegt in der Zeit vom 
26.03.- 10.04.2024, im Rathaus, Oberer Markt 16, Zimmer 613, während der Dienststunden mon-
tags bis donnerstags von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 08.00 
bis 12.00 Uhr, öffentlich aus. 
Einwendungen gegen dieses Verzeichnis bzw. Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen 
sind dort unter Vorlage von notariellen Verträgen oder Grundbuchauszügen bis 10.04 2024 an-
zuzeigen.  
Die Niederschrift über diese Versammlung liegt in der Zeit vom 15. bis 29.04.2024 im Rathaus der 
Kreisstadt Neunkirchen, Zimmer 613, während den Dienststunden zur Einsichtnahme durch die 
Fischereigenossen aus. 
 
Der Vorsitzende 
 
gez. RUFFING 


